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Vorwort

Das Vollwertigkeitsgebot bei Verfügungen über und Pfändungen von Einlage-
forderungen ist nach heute überwiegender Ansicht ein wichtiger Baustein des Ka-
pitalschutzes. Es postuliert, der Gesellschaft im Sinne einer realen Kapitalaufbrin-
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Einlage nicht tatsächlich an die Gesellschaft gezahlt wird. Die vorliegende Arbeit
möchte dagegen zeigen, dass diese – weit über hundert Jahre geltende – Rechts-
fortbildung verfehlt und im Kapitalschutzrecht nicht richtig beheimatet ist.

Die Arbeit wurde von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz im Winterse-
mester 2016/2017 als Dissertation angenommen. Rechtsprechung und Literatur
konnten bis Mitte Februar 2017 Berücksichtigung finden.

Wer eine Doktorarbeit anfertigt, kommt dabei wohl selten völlig ohne fremde
Hilfe aus, so war es auch bei mir. Ich möchte daher allen aus vollem Herzen danken,
die zum Gelingen der Arbeit beigetragen haben: Meinen Eltern danke ich für ihre
stete Unterstützung, ohne die ich die Arbeit nicht hätte anfertigen können. Herrn
Prof. Dr. Verse schulde ich ebenfalls großen Dank. Er hat nicht nur mit dem Themen-
Anstoß Treffsicherheit bewiesen, sondern die Arbeit auch in allen Phasen der Ent-
stehung gefördert und insbesondere für meine Anliegen stets die Tür offen gehalten.
Herrn Prof. Dr. Oechsler möchte ich herzlich für sein in Spitzengeschwindigkeit
erstelltes und überaus originelles Zweitgutachten danken. Einen Dank richte ich
ferner anmeine ehemaligen Lehrstuhl-Kollegen, insbesondereHerrn Paul Schneider,
Nicolai Fischer, Markus Mandel und Rachid RenéWiersch, die sich mehr als einmal
zu meiner Unterstützung in das Kapitalschutzrecht hineingedacht und die Thesen
kritisch diskutiert haben. Last but not least danke ich Herrn Christoph Kramer für die
Durchsicht des Manuskripts und die daraus resultierenden weiterführenden Hin-
weise und Anregungen.

Hamburg, im Februar 2017 Tobias Buddemeier
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§ 1 Einführung

I. Untersuchungsgegenstand

Die hier angestellte Untersuchung geht der Frage nach, inwieweit Geldeinlage-
forderungen einer AG oder einer GmbH Gegenstand von Verfügung und Pfändung
sein können. In ganz unterschiedlichen Konstellationen und aus unterschiedlichen
Gründen kann sich das Bedürfnis ergeben, dass die Gesellschaft über die Einlage-
forderung anders als durch Einziehung verfügt oder ein Gläubiger die Einlagefor-
derung pfänden lassen will (2.). Die volle Bedeutung der Fragestellung erschließt
sich vor dem Hintergrund, dass Geldeinlagen nicht in voller Höhe zu leisten sind,
wenn sie im Zuge einer Gründung oder einer Kapitalerhöhung von den Gesell-
schaftern übernommen werden (1.). Die vorherrschende Auffassung in Rechtspre-
chung und Schrifttum setzt solchen Verfügungen sowie der Pfändung freilich enge
Grenzen (3.).

1. Ausgangspunkt: Fehlende Vollleistungspflicht

Die hier behandelte Problematik betrifft in der Praxis ganz überwiegend Geld-
einlageforderungen i. e.S.1 Anders als Sacheinlagen (§ 36a Abs. 2 AktG, § 7 Abs. 3
GmbHG) müssen Geldeinlagen im Zeitpunkt der Anmeldung zur Eintragung in das
Handelsregister lediglich zu bestimmten Mindestquoten geleistet sein („Mindest-
einlage“). Zwingend ist lediglich ein Viertel des geringsten Ausgabebetrags der
Aktie zuzüglich eines etwaigen Agios (§ 36a Abs. 1 AktG) bzw. ein Viertel des
Nennbetrags des Geschäftsanteils (§ 7 Abs. 2 S. 1 GmbHG) sofort zu leisten. Bei der
GmbH-Gründung muss ferner § 7 Abs. 2 S. 2 GmbHG genügt sein, wo vorge-
schrieben ist, dass insgesamt soviel eingezahlt werden muss, dass der Gesamtbetrag
der eingezahlten Geldeinlagen zuzüglich des Gesamtnennbetrags der Geschäftsan-
teile, für die Sacheinlagen zu leisten sind, die Hälfte desMindeststammkapitals i.H.v
25.000 Euro (§ 5 Abs. 1 GmbHG) erreicht. Abweichendes gilt für die Gründung der
UG (haftungsbeschränkt), die stets Bargründung ist und bei der die Einlagen an-
fänglich in voller Höhe zu leisten sind (§ 5a GmbHG Abs. 2)2.

1 Allerdings ist eine Reihe anderer Forderungen gleichzubehandeln, dazu unter 3. b).
2 Das Vollleistungsgebot gilt auch für Kapitalerhöhungen gegen Einlagen, solange das

Stammkapital nicht das Mindestkapital der reguären GmbH erreicht, Fastrich, in: Baumbach/
Hueck, § 5a Rn. 13 m. w. Nachw.



Werden zunächst lediglich die Mindesteinlagen erbracht, verbleibt der Gesell-
schaft hinsichtlich der Resteinlage nur ein Anspruch3. Im Folgenden wird dieser
Anspruch als (Rest-)Einlage bzw. als ausstehende Einlage (§ 272 Abs. 1 S. 3 HGB)
bezeichnet. Bei der AG ist es gem. § 63 Abs. 1 S. 1 Sache des Vorstands, die Ak-
tionäre zur Leistung dieser Resteinlagen aufzufordern4. Die Aufforderung bewirkt,
dass die Einlageforderung fällig wird5. Aufgrund des Grundsatzes der Satzungs-
strenge (§ 23 Abs. 5 AktG) kann die Hauptversammlung diese Entscheidung nicht
beeinflussen, indem sie etwa in der Satzung oder durch Beschluss Fristen vorgibt6.
Das GmbH-Recht sieht dagegen einen Einforderungsbeschluss der Gesellschafter
(§ 46Nr. 2 GmbHG)7 vor, mit dem die Einlageforderung fällig gestellt werden kann8.
Häufig ist in der Satzung die Fälligkeit der Resteinlagen geregelt. Möglich ist es
auch, dem Geschäftsführer oder einem anderen Organ der Gesellschaft die Einfor-
derungskompetenz zu übertragen9. Ist die ausstehende Einlage nach diesen
Grundsätzen fällig geworden, wird sie im Folgenden auch als rückständige Einlage
bezeichnet (vgl. § 16 Abs. 2 GmbHG).

Von der gesetzlich eingeräumten Möglichkeit, die Einlage nicht sofort in vollem
Umfang leisten zumüssen, wird in der Praxis auch häufigGebrauch gemacht10.Wenn
der Kapitalbedarf der Gesellschaft bei der Gründung oder – seltener – bei der Ka-
pitalerhöhung noch nicht den gesamten Betrags des (erhöhten) Grund- oder
Stammkapitals erreicht, kann es sinnvoll sein, die Mittel zunächst bei den Gesell-
schaftern zu belassen. Die Gesellschaft gewinnt dann mit der ausstehenden Einlage

3 Vgl. § 54 Abs. 1 AktG, § 14 S. 1 GmbHG, dazu Joost, in: FS Hüffer, S. 405.
4 Vorbehaltlich einer abweichenden Satzungsregelung wird die Aufforderung in den Ge-

sellschaftsblättern bekannt gemacht, § 63 Abs. 1 S. 2 AktG, d.h. zumindest im Bundesanzeiger
(§ 25 AktG).

5 Cahn, in: Spindler/Stilz, § 63Rn. 18;Fleischer, in: K. Schmidt/Lutter, § 63Rn. 21. Zuvor
ist sie nicht einmal erfüllbar, denn kein Aktionär soll sich durch eine vorschnelle Einzahlung
einen Vorteil bei der Gewinnverwendung oder dem Stimmrecht verschaffen können, Gehrlein,
in: Großkomm/AktG, § 63, Rn. 29; Lutter, in: KölnKomm/AktG, 2. Aufl. 1988, § 63 Rn. 16;
Steinberg, Bareinlagepflicht, S. 23.

6 Gehrlein, in: Großkomm/AktG, § 63 Rn. 23 m. w. Nachw. Hingegen können Satzung
oder Kapitalerhöhungsbeschluss die Höhe des vor Anmeldung zu zahlenden Betrags (§§ 36
Abs. 2, 36a Abs. 1 AktG) heraufsetzen, da das Aktienrecht insofern keine abschließende Re-
gelung trifft (vgl. § 23 Abs. 5 S. 2 AktG), instruktive Zusammenfassung zumGanzen in DNotI-
Report 2007, 74 ff.

7 Die betroffenen Gesellschafter unterliegen nach h.M. keinem Stimmverbot, BGH NJW
1991, 172, Liebscher, in: MünchKomm/GmbHG, § 46 Rn. 68 m. w. Nachw.

8 Altmeppen, in: Roth/Altmeppen, § 20 Rn. 3; Koppensteiner/Gruber, in: Rowedder/
Schmidt-Leithoff, § 46 Rn. 16;Wicke, § 46 Rn. 6; teilweise wird für den Eintritt der Fälligkeit
zusätzlich verlangt, dass der Geschäftsführer die Einlage anfordert oder der Inferent auf an-
deremWege vomBeschluss Kenntnis erlangt, dazu Liebscher, in: MünchKomm/GmbHG, § 46
Rn. 72.

9 Zöllner/Noack, in: Baumbach/Hueck, § 46 Rn. 29 m. Nachw.; aus der Rspr. z.B. OLG
Düsseldorf NJW-RR 1993, 1257.

10 Vgl. etwa Rosner, AG 2011, 5 ff.
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eine leicht zu realisierende Liquiditätsreserve11. Im Aktienrecht wird die dauerhaft
teileingezahlte Aktie insbesondere von Versicherungsgesellschaften zur Risiko-
vorsorge genutzt12. Die Bilanz der Allianz SE etwa weist für das Geschäftsjahr 2013
ausstehende nicht eingeforderte Einlagen i.H.v. 230 Mio. Euro aus13. Da das Gesetz
bei der Leistung der Resteinlagen freie Hand lässt, kann es vorkommen, dass Ein-
lagen in erheblicher Höhe14 über Jahre oder Jahrzehnte15 nicht geleistet werden.

2. Die einzelnen Fallgruppen

Da Einlageforderungen über einen langen Zeitraum hinweg unerfüllt ausstehen
können, kann sich aus unterschiedlichen Gründen das Bedürfnis ergeben, dass AG
oderGmbH in andererWeise als durch Einziehung des geschuldeten Betrags über die
Forderung disponieren. Die größte praktische Bedeutung hat die Aufrechnung der
Einlageforderung mit Forderungen des die Einlage schuldenden Gesellschafters.
Wie schon die Begründung zur Aktienrechtsnovelle von 1884 hervorgehoben hat,
kann der Gesellschafter eben „leicht aus irgendeinem Rechtsgeschäfte“16 Gesell-
schaftsgläubiger werden. Die Frage, inwiefern eine Aufrechnung solcher Ansprüche
mit ausstehenden Einlagen möglich ist, ist daher so alt wie das Kapitalgesell-
schaftsrecht17. Das Gesetz regelt lediglich, dass eine einseitige Aufrechnung durch
den Gesellschafter unzulässig ist (§ 66 Abs. 1 S. 2 AktG, § 19 Abs. 2 S. 2 GmbHG).
Eine einseitige Aufrechnung durch die Gesellschaft bzw. eine im Einvernehmen von
Gesellschafter und Gesellschaft erklärte Aufrechnung („Aufrechnungsvertrag“,
„Verrechnung“) ist dagegen nicht ausgeschlossen.

Von der die Aufrechnung kennzeichnenden Zwei-Personen-Konstellation sind
solche zu unterscheiden, in denen ein vom Einlageschuldner verschiedener Dritter
hinzutritt. In den hier hauptsächlich interessierenden Fällen handelt es sich dabei
stets um einenGläubiger der Gesellschaft, der entweder von Seiten der Gesellschaft
oder desGesellschaftersmittels der ausstehenden Einlage befriedigt werden soll oder
der Befriedigung aus der ausstehenden Einlage sucht. Ist der Gesellschafter zur
Leistung der ausstehenden Einlage bereit, kann der Gedanke auftreten, dass die

11 Vgl. Schwaiger, in: Beck’sches Hdb. GmbH, § 2 Rn. 99.
12 Zöllner, AG 1985, 19; Schinzler, Namensaktie, insbes. S. 6 ff. und passim.
13 S. 23 des Geschäftsberichts 2013, abrufbar unter: https://www.allianz.com/v_140008794

7000/media/investor_relations/de/berichte_und_finanzdaten/geschaeftsbericht/geschaeftsberich
te_allianz_gesellschaften/gesellschaften/azv_gb_2013.pdf.

14 Vgl. z.B. BGH DStR 1993, 1528.
15 s. dazu etwa LGWiesbaden ZIP 2013, 2060: Die Gesellschafter hatten zunächst im Jahr

1995 auf das Stammkapital der (Komplementär-)GmbH die Mindesteinlage, die Resteinlage
dann erst – nach Verjährungseintritt – im Jahr 2012 geleistet.

16 Aktenstück Nr. 21 v. 21.3.1884, abgedruckt bei Schubert/Hommelhoff, Aktienrechts-
reform 1884, S. 430.

17 Vgl. bereits das Urteil des Preußischen Obertribunals v. 12.3.1863; Entsch. Bd. 49, 380,
dazu noch unter § 2 I. 1. a).
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